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Beginn: 19:00 Uhr 
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Anwesend: 

Vorsitzende/r 
Herr Helmut Blank  

Mitglieder 
Frau Britta Bildhauer  
Herr Jürgen Eckert  
Frau Rosina Eckert  
Herr Georg Heymann  
Herr Hubert Holzheimer  
Herr Michael Kastl  
Herr Thomas Klemm  
Herr Matthias Kleren  
Herr Axel Knauff  
Herr Thomas Meckel  
Herr Fabian Nöth  
Herr Dieter Petsch anwesend ab 19:05 Uhr 
Herr Leo Pfennig  
Herr Johannes Röß  
Herr Klaus Schebler  
Herr Burkard Schodorf  
Herr Andreas Trägner  
Herr Ralf Verholen  
Frau Michaela Wedemann  

Ortssprecher 
Frau Ulla Müller  
Herr Mario Schmitt  

Protokollführer 
Herr Stefan Bierdimpfl  

von der Verwaltung 
Herr Glückert  
 
 
Abwesend: 

Mitglieder 
Frau Rita Schmitt  

Ortssprecher 
Herr Christian Beck  
Herr Burkard Mohr  
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Tagesordnung: 

Öffentlicher Teil 

 1   Genehmigung der Niederschrift über die öffentliche Sitzung 
des Stadtrates der Stadt Münnerstadt vom 08.07.2019 

 

   
 2   Bürger- und Ratsbegehren gemäß Art 18a GO  
   
 2.1   Antrag auf Durchführung eines Bürgerentscheids gem. Art. 

18a BayGO zum Thema "Erhalt unseres Hallenbades - 
Schwimmen statt Abriss 2.0"; Entscheidung des Stadtrates 
der Stadt Münnerstadt über die Zulässigkeit des Bürgerbe-
gehrens gem. Art. 18a Absatz 8 GO 

 

   
 2.2   Antrag der CSU-Fraktion sowie der Fraktion "Neue Wege" 

vom 08.07.2019 auf Durchführung eines Ratsbegehrens zum 
Abriss des ehemaligen Hallenbades; Diskussion, Beratung 
und Entscheidung über den Antrag vom 08.07.2019 

 

   
 2.3   Beschlussfassung über die Stichfrage im Falle der Durchfüh-

rung eines Ratsbegehrens und eines Bürgerbegehrens ge-
mäß Art. 18a Absatz 12 Satz 3 GO 

 

   
 2.4   Terminfestlegung für die Durchführung des Bürgerentscheids 

"Erhalt unseres Hallenbades - Schwimmen statt Abriss 2.0" 
sowie des Ratsbegehrens zum Abriss des ehemaligen Hal-
lenbades 

 

   
 2.5   Bürgerentscheid "Erhalt unseres Hallenbades - Schwimmen 

statt Abriss 2.0" und Ratsbegehren zum Abriss des ehemali-
gen Hallenbades; Festsetzung der Aufwandsentschädigung 
für Abstimmungshelfer 

 

   
 3   Bauanträge  
   
 3.1   Bauantrag über die Errichtung einer Dachgaube sowie die 

Errichtung einer Wohnung im Dachgeschoss auf dem Grund-
stück Baumgartentor 25, Fl.-Nr. 1576, Gemarkung Groß-
wenkheim 

 

   
 4   Antrag der CSU Fraktion und der Fraktion "Neue Wege" vom 

03.06.2019 auf ökologisch nachhaltige Gestaltung von zu-
sätzlichen Parkplätzen auf dem ehemaligen Jäger-Gelände 
und Nutzung der Parkplätze vor dem Jugendhaus; Sach-
standsbericht 

 

   
 5   Information Auftragsvergaben  
   
 6   Mitteilungen und Anfragen  
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Vor Eintritt in die Tagesordnung begrüßt Herr Erster Bürgermeister Blank die Mitglieder des 
Stadtrates und stellt die ordnungsgemäße Ladung fest. 
 
Herr Stadtrat Petsch ist zu Beginn der Sitzung des Stadtrates der Stadt Münnerstadt nicht anwe-
send.  
 
 

Öffentlicher Teil 

 

TOP 1 Genehmigung der Niederschrift über die öffentliche Sitzung des Stadtrates 
der Stadt Münnerstadt vom 08.07.2019 

 
Sachverhalt: 
 
Die Mitglieder des Stadtrates der Stadt Münnerstadt werden sich in der öffentlichen Sitzung am 
22.07.2019 mit der Genehmigung der Niederschrift über die öffentliche Sitzung des Stadtrates 
der Stadt Münnerstadt vom 08.07.2019 beschäftigen. 
 
Die Niederschrift über die öffentliche Sitzung des Stadtrates der Stadt Münnerstadt vom 
08.07.2019 ist dieser Sachdarstellung in Kopie beigefügt. 
 
Beschlussvorschlag: 
 
Der Stadtrat der Stadt Münnerstadt stimmt der vorgelegten Niederschrift über die öffentliche Sit-
zung des Stadtrates der Stadt Münnerstadt vom 08.07.2019 zu und erhebt keine Einwände. 
 
 
Abstimmung: einstimmig beschlossen Ja 19  Nein 0  Anwesend 19  Befangen 0   
 
 
Herr Stadtrat Petsch nimmt ab 19:05 Uhr an den Beratungen und Beschlussfassungen des Stadt-
rates der Stadt Münnerstadt teil.  
 
 
TOP 2 Bürger- und Ratsbegehren gemäß Art 18a GO 
 
 
TOP 2.1 Antrag auf Durchführung eines Bürgerentscheids gem. Art. 18a BayGO zum 

Thema "Erhalt unseres Hallenbades - Schwimmen statt Abriss 2.0"; Ent-
scheidung des Stadtrates der Stadt Münnerstadt über die Zulässigkeit des 
Bürgerbegehrens gem. Art. 18a Absatz 8 GO 

 
Sachverhalt: 
 
Der Stadt Münnerstadt wurden am 04.07.2019 insgesamt 76 Listen (Stand: 15.07.2019) bezüg-
lich der Beantragung des Bürgerbegehrens „Erhalt unserer Hallenbades – Schwimmen statt Ab-
riss 2.0“ vorgelegt. 
 
Die unterzeichnenden Bürgerinnen und Bürger der Stadt Münnerstadt beantragen gem. Art. 18a 
BayGO die Durchführung eines Bürgerentscheids zu folgender Frage: 
 

„Sind Sie dafür, dass der Stadtratsbeschluss vom 12.12.2018, das Hallenbad abzu-
reißen, aufgehoben und eine Bad-Sanierung in die Wege geleitet wird.“ 
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Als Vertreter gem. Art. 18a Absatz 4 BayGO werden benannt: 
 

 Frau Alrun Lindner, Veit-Stoß-Straße 7, 97702 Münnerstadt 

 Frau Karin Mayer, Hans-Vait-Straße 11, 97702 Münnerstadt 

 Herr Wilhelm Schmitt, Hans-Vait-Straße 10, 97702 Münnerstadt 
 
Gem. Art. 18a Abs. 8 GO entscheidet der Stadtrat der Stadt Münnerstadt unverzüglich, spätes-
tens innerhalb eines Monats nach Einreichen des Bürgerbegehrens über die Zulässigkeit. 
 
Gegen die Entscheidung des Stadtrates der Stadt Münnerstadt können die vertretungsberechtig-
ten Personen des Bürgerbegehrens ohne Vorverfahren Klage erheben. 
 
Der Stadtrat der Stadt Münnerstadt wird sich in seiner öffentlichen Sitzung am 22.07.2019 mit der 
Zulässigkeit des Bürgerbegehrens „Erhalt unseres Hallenbades – Schwimmen statt Abriss 2.0“ 
beschäftigen und eine Entscheidung über die Zulässigkeit des Bürgerbegehrens treffen. 
 
Herr Erster Bürgermeister Blank verliest den von der Verwaltung gefertigten Aktenvermerk vom 
22.07.2019, der dieser Niederschrift in Kopie beigefügt ist. 
 
Beschlussvorschlag: 

1. Der Stadtrat der Stadt Münnerstadt stellt gemäß § 7 Abs. 1 BBS nachfolgendes Er-
gebnis fest: 

abgegebene Stimmen insgesamt:  
 1.066 

davon ungültige Stimmen      
117 

somit gültige Stimmen      
949 

Die Voraussetzungen des Art. 18a Abs. 6 GO sind somit erfüllt. 

2. Der Stadtrat der Stadt Münnerstadt stellt die Zulässigkeit des Antrags auf 
Durchführung eines Bürgerentscheids gemäß Art. 18a GO (Bürgerbegehren)  
"Erhalt unseres Hallenbades – Schwimmen statt Abriss stoppen 2.0" fest. 

 
 
Abstimmung: einstimmig beschlossen Ja 20  Nein 0  Anwesend 20  Befangen 0   
 
 
TOP 2.2 Antrag der CSU-Fraktion sowie der Fraktion "Neue Wege" vom 08.07.2019 

auf Durchführung eines Ratsbegehrens zum Abriss des ehemaligen Hallen-
bades; Diskussion, Beratung und Entscheidung über den Antrag vom 
08.07.2019 

 
Sachverhalt: 
 
Die CSU-Fraktion sowie die Fraktion „Neue Wege“ haben mit Schreiben vom 08.07.2019, bei der 
Stadt Münnerstadt eingegangen am 08.07.2019, einen Antrag auf Durchführung eines Ratsbe-
gehrens zum Abriss des ehemaligen Hallenbades gestellt. 
 
Auf den Antrag vom 08.07.2019, der dieser Sachdarstellung in Kopie beigefügt ist, wird insoweit 
Bezug genommen. 
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Die Mitglieder des Stadtrates der Stadt Münnerstadt werden sich in der öffentlichen Sitzung am 
22.07.2019 mit dem Antrag auf Durchführung eines Ratsbegehrens zum Abriss des ehemaligen 
Hallenbades beschäftigen und eine Entscheidung in der Sache treffen. 
 
Herr Zweiter Bürgermeister Trägner verliest die gemeinsame Erklärung zum Antrag von CSU und 
„Neue Wege“ zur Durchführung eines Ratsbegehrens zum Abriss des ehemaligen Hallenbades, 
die dieser Niederschrift in Kopie beigefügt ist. 
 
Herr Stadtrat Kastl begründet den Antrag der CSU-Fraktion und verweist darauf, dass ein isolier-
tes Ratsbegehren aus Kostengründen für ihn nicht in Frage kommt. 
 
Herr Bierdimpfl führt aus, dass es dem Stadtrat der Stadt Münnerstadt nicht möglich ist, mehrere 
Fragealternativen den Bürgerinnen und Bürgern der Stadt Münnerstadt zur Abstimmung vorzule-
gen, da das Ratsbegehren eine mit Ja oder Nein zu beantwortende Fragestellung beinhalten 
muss. 
 
Auf Nachfrage von Frau Stadträtin Eckert führt Herr Bierdimpfl aus, dass der gemeinsame Antrag 
der SPD-Fraktion, der Fraktion „Forum aktiv Münnerstadt und Stadtteile“ sowie der Fraktion 
„Freie Wähler Münnerstadt“ in einer der nächsten öffentlichen Stadtratssitzungen zur Beratung 
und Beschlussfassung vorgetragen wird. 
 
Beschlussvorschlag: 
 
Der Stadtrat der Stadt Münnerstadt stimmt dem Antrag der CSU-Fraktion sowie der Fraktion 
„Neue Wege“ vom 08.07.2019 auf Durchführung eines Ratsbegehrens zum Abriss des ehemali-
gen Hallenbades zu. 
 
 
Abstimmung: mehrheitlich beschlossen Ja 14  Nein 6  Anwesend 20  Befangen 0   
 
 
TOP 2.3 Beschlussfassung über die Stichfrage im Falle der Durchführung eines 

Ratsbegehrens und eines Bürgerbegehrens gemäß Art. 18a Absatz 12 Satz 
3 GO 

 
Sachverhalt: 
 
Für den Fall der Zulassung des Bürgerbegehrens „Erhalt unseres Hallenbades – Schwimmen 
statt Abriss 2.0“ und einer positiven Beschlussfassung zu der Durchführung des Ratsbegehrens 
zum Abriss des ehemaligen Hallenbades ist über eine Stichfrage zu beschließen. Dies ist erfor-
derlich, sollten beide Begehren das geforderte Zustimmungsquorum von mindestens  20 % der 
Ja-Stimmen erreichen, da dann die gleichzeitig zur Abstimmung gestellten Fragen in einer mitei-
nander nicht zu vereinbarenden Weise beantwortet werden (Art. 18a Absatz 12 Satz 3 GO). 
 
Der Stadtrat der Stadt Münnerstadt wird sich in seiner öffentlichen Sitzung am 22.07.2019 mit 
diesem Sachverhalt beschäftigen und eine Entscheidung in der Sache treffen. 
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Beschlussvorschlag: 
 
Der Stadtrat der Stadt Münnerstadt beschließt gemäß Art. 18a Absatz 12 Satz 3 GO folgende 
Stichfrage:  

Stichfrage 

Falls beide Bürgerentscheide eine Mehrheit erhalten: 

Welcher Bürgerentscheid soll dann gelten? 

                                          Sie haben eine Stimme 

Bürgerentscheid 1     Bürgerentscheid 2  

des Stadtrates der Stadt Münnerstadt   des eingereichten Bürgerbegehrens 
(Ratsbegehren)          (Bürgerbegehren) 

○          ○ 
 
 
Abstimmung: mehrheitlich beschlossen Ja 16  Nein 4  Anwesend 20  Befangen 0   
 
 
TOP 2.4 Terminfestlegung für die Durchführung des Bürgerentscheids "Erhalt unse-

res Hallenbades - Schwimmen statt Abriss 2.0" sowie des Ratsbegehrens 
zum Abriss des ehemaligen Hallenbades 

 
Sachverhalt: 
 
Gemäß Art. 18a Abs. 10 Satz 1 Halbsatz 1 GO ist der Bürgerentscheid an einem Sonntag inner-
halb einer Frist von 3 Monaten nach der Feststellung der Zulässigkeit des Bürgerbegehrens 
durchzuführen. 
 
Aus organisatorischen Gründen wird seitens der Verwaltung der 20.10.2019 vorgeschlagen. 
 
Beschlussvorschlag: 
 
Die Bürgerentscheide werden am Sonntag, den 20.10.2019, in der Zeit von 08:00 bis 18:00 Uhr, 
durchgeführt. 
 
 
Abstimmung: einstimmig beschlossen Ja 20  Nein 0  Anwesend 20  Befangen 0   
 
 
TOP 2.5 Bürgerentscheid "Erhalt unseres Hallenbades - Schwimmen statt Abriss 

2.0" und Ratsbegehren zum Abriss des ehemaligen Hallenbades; Festset-
zung der Aufwandsentschädigung für Abstimmungshelfer 

 
Sachverhalt: 
 
Sofern der Stadtrat der Stadt Münnerstadt in seiner öffentlichen Sitzung am 22.07.2019 die Zu-
lässigkeit des Antrages auf Durchführung eines Bürgerentscheids gemäß Art. 18a GO zum The-
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ma „Erhalt unseres Hallenbades – Schwimmen statt Abriss 2.0“ bejahen sollte, ist es notwendig, 
über die  Festsetzung der Entschädigung für die Abstimmungshelfer zu entscheiden. 
 
Im Zuge der Europawahl 2019 hatte der Stadtrat der Stadt Münnerstadt festgelegt, dass pro 
Wahlhelfer eine Aufwandsentschädigung in Höhe von 30 Euro gewährt wird. Mit dieser Entschä-
digung war auch das Zehrgeld abgegolten. 
 
Die Mitglieder des Stadtrates der Stadt Münnerstadt werden sich in der öffentlichen Sitzung am 
22.07.2019 mit diesem Sachverhalt beschäftigen und eine Entscheidung in der Sache treffen. 
 
Beschlussvorschlag: 
 
Der Stadtrat der Stadt Münnerstadt stimmt der Gewährung einer Aufwandsentschädigung in Hö-
he von 30 Euro je Abstimmungshelfer für die anstehenden Abstimmungen am 20.10.2019 zu. Mit 
dieser Entschädigung ist auch das Zehrgeld abgegolten. 
 
 
Abstimmung: einstimmig beschlossen Ja 20  Nein 0  Anwesend 20  Befangen 0   
 
 
TOP 3 Bauanträge 
 
 
TOP 3.1 Bauantrag über die Errichtung einer Dachgaube sowie die Errichtung einer 

Wohnung im Dachgeschoss auf dem Grundstück Baumgartentor 25, Fl.-Nr. 
1576, Gemarkung Großwenkheim 

 
Sachverhalt: 
 
Der Stadt Münnerstadt liegt ein Bauantrag über die Errichtung einer Dachgaube sowie die 
Errichtung einer Wohnung im Dachgeschoss auf dem Grundstück Baumgartentor 25, Fl.-Nr. 
1576, Gemarkung Großwenkheim, vor. 
 
Das besagte Grundstück befindet sich innerhalb des im Zusammenhang bebauten Ortsteils und 
ist erschlossen. 
 
Es ist beabsichtigt, in einem bereits ausgebauten Dachgeschoss eine Küche einzurichten und 
somit als Wohnung herzurichten. Auf der Nordseite wird zu diesem Zweck im Bereich der Küche 
eine zweite Gaube errichtet. Diese hat die Außenmaße 3,51 m Breite x 2,6 m Tiefe x 2,11 m Hö-
he und wird damit an die bestehende Dachgaube angeglichen. Die Dachneigung beträgt 15° und 
die Dacheindeckung erfolgt mit roten Ziegeln. 
 
Die Nachbarunterschriften liegen vor. 
 
Beschlussvorschlag: 
Der Stadtrat der Stadt Münnerstadt erteilt dem vorliegenden Bauantrag sein gemeindliches Ein-
vernehmen. 
 
 
Abstimmung: einstimmig beschlossen Ja 20  Nein 0  Anwesend 20  Befangen 0   
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TOP 4 Antrag der CSU Fraktion und der Fraktion "Neue Wege" vom 03.06.2019 auf 
ökologisch nachhaltige Gestaltung von zusätzlichen Parkplätzen auf dem 
ehemaligen Jäger-Gelände und Nutzung der Parkplätze vor dem Jugend-
haus; Sachstandsbericht 

 
Sachverhalt: 
 
Die Mitglieder des Stadtrates der Stadt Münnerstadt werden am Sitzungstag über den aktuellen 
Sachstand informiert werden. 
 
Herr Erster Bürgermeister Blank nimmt Bezug auf die e-Mmil-Mitteilung des Sanierungsbeauf-
tragten Schlicht Lamprecht, Schweinfurt, und gibt den Mitgliedern des Stadtrates der Stadt Mün-
nerstadt diese zur Kenntnis:  

„Nachdem wir für uns intern eine erste Vorprüfung der Anordnung eines möglichen 
Parkdecks vorgenommen haben, haben wir Kontakt zur Firma Goldbeck, Parkhaus-
hersteller, aufgenommen.  

Nach Rücksprache mit dem zuständigen Gebietsreferenten würde ein einschiffiges 
Parkhaus mit seitlicher Erschließung eine Breite von ca. 25 m benötigen. Exempla-
risch haben wir im beiliegenden Plan ein derartiges Parkdeck auf die Fläche Jäger-
grundstück gelegt (unberücksichtigt der Abstandsflächen zur Bahn, die hierfür zu klä-
ren wären).  

Wie die Planskizze zeigt, würde ein derartiges Parkdeck erhebliche Eingriffe in den 
Hang bedeuten. Hier wären vorab umfangreiche Abstimmungen mit dem BLfD 
zwecks Bodendenkmal vorzunehmen, um abzuklären, ob und inwieweit Eingriffe 
möglich sind.  

Um die Wirtschaftlichkeit und die genaue Anzahl der Stellplätze zu eruieren, müsste 
nach Aussage der Firma Goldbeck eine konkrete Planung vorgenommen werden, da 
hier verschiedenste Faktoren eine Rolle spielen (Anzahl Stellplätze, notwendige Fun-
damentierungen, notwendige Hangeingriffe, Parkgebühren).“ 

 
Auf Nachfrage von Herrn Dritten Bürgermeister Knauff teilt Herr Erster Bürgermeister Blank mit, 
dass die Förderung des Abrisses der Halle auf dem Jägergrundstück mit der Regierung von Un-
terfranken zwischenzeitlich positiv geklärt sei. 
 
Herr Stadtrat Kastl formuliert den Appell an die Verwaltung, diese Thematik möglichst zügig einer 
Lösung zuzuführen und ist der Auffassung, dass Herr Erster Bürgermeister Blank mit der Bun-
destagsabgeordneten Frau Dorothéa Bär Kontakt aufnehmen sollte. 
 
 
Abstimmung: zur Kenntnis genommen Ja ---  Nein ---  Anwesend 20  Befangen 0   
 
 
TOP 5 Information Auftragsvergaben 
 
Sachverhalt: 
 
Der Stadtrat der Stadt Münnerstadt wird sich im nichtöffentlichen Teil der heutigen Sitzung mit 
folgenden Auftragsvergaben beschäftigen: 
 

 Generalsanierung der Mehrzweckhalle am Kleinfeldlein; Auftragsvergabe Vergabepaket 1 
 

- 001 Abbruch und Schadstoffsanierung 
- 002 Betonsanierung 
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- 003 Baumeisterarbeiten 
- 004 Verglasungsarbeiten 
- 005 Dachabdichtungsarbeiten 
- 006 Sheddach-Lichtbänder 
- 007 Gerüstbauarbeiten 
- 008 Stahlbauarbeiten 

 
Beschlussvorschlag: 
 
Der Stadtrat der Stadt Münnerstadt nimmt vom vorgetragenen Sachverhalt Kenntnis. 
 
 
Abstimmung: zur Kenntnis genommen Ja ---  Nein ---  Anwesend 20  Befangen 0   
 
 
TOP 6 Mitteilungen und Anfragen 
 
Frau Stadträtin Eckert nimmt Bezug auf eine Informationsveranstaltung der Fraktion „Forum aktiv 
Münnerstadt und Stadtteile“ im Stadtteil Großwenkheim und ist der Auffassung, dass der Putz an 
der ehemaligen Schule gegebenenfalls sanierungsbedürftig sei. 
 
Des Weiteren spricht Frau Stadträtin Eckert die Situation einer Grünanlage entlang der ST 2282 
(im Umfeld zu dem Sägewerk Trost) an. Sie übergibt in diesem Zusammenhang der Verwaltung 
entsprechende Fotografien. 
 
 
Münnerstadt, 23.07.2019 
 
 
 
Blank    Bierdimpfl 
Vorsitzender    Protokollführer 
 
 


